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*** 
 

Erneute Bekanntmachung der Stadt Erkrath 
Bebauungsplanentwurf Nr. U 1 ï Gewerbegebiet Niermannsweg / Max-Planck-

Straße ï 
 

Rechtsgrundlage der Bekanntmachung:  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685). 
 
Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner 22. Sitzung am 13.09.2012 den Aufstellungs-
beschluss, d.h. den Beschluss zur Einleitung/Durchführung eines Bauleitplanverfah-
rens mit der o.g. Bezeichnung erneut beschlossen. 
 
Anlass der Erneuerung des Aufstellungsbeschlusses ist das Alter des ursprünglichen 
Aufstellungsbeschlusses (1999). Mit der Erneuerung des Beschlusses soll die 
Rechtssicherheit erhöht werden. Ferner sind die Ziele des Bebauungsplanentwurfes 
sind seit dem Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses (1999) weiter konkretisiert wor-
den.  
 
Die Bebauungsplanänderung verfolgt das Ziel, die grundsätzliche Nutzung Gewerbe-
gebiet beizubehalten, dabei aber den nahversorgungs- und zentrenrelevanten Ein-
zelhandel, Vergnügungsstätten sowie Bordelle und bordellähnliche Betriebe auszu-
schließen. Die Festsetzungen zum Immissionsschutz werden überarbeitet und das 
Plangebiet wird gem. Abstandserlass NRW 2007 gegliedert. Darüber hinaus werden 
die Festsetzungen zur Geschossigkeit durch Regelungen zur maximal zulässigen 
Gebäudehöhe ersetzt. 
 
Für weitere Fragen steht das Planungsamt ((0211/2407-6107) zur Verfügung. 
 
Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Unterfeldhaus. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. U 1  - Gewerbegebiet Niermannsweg /Max-Planck-
Straße  - umfasst ein Gebiet, das in etwa begrenzt wird: 
 
 Im Norden   durch die Heinrich-Hertz-Straße  
 im Osten   durch die Otto-Hahn-Straße 
 im Süden   durch die Max-Planck-Straße  
 im Westen   durch den Niermannsweg 
 
Der ungefähre Planbereich ergibt sich aus dem umrandeten Kartenausschnitt.  
Freig. Kreis Mettmann vom 17.02.1998 Nr. DGK 5 ( L 4 / 98 ). 
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Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung des Be-
bauungsplangebietes mit Datum (Stand) vom 13.08.2012. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. U 1 ï Gewerbe-
gebiet Niermannsweg / Max-Planck-Straße ï wird hiermit erneut öffentlich bekannt 
gemacht. Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 30.04.2013 gez. 

W e r n e r 
Bürgermeister 

 

*** 
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Erneute Bekanntmachung der Stadt Erkrath 
Bebauungsplanentwurf Nr. H 30 ïRöntgenstraße ï 

 
Rechtsgrundlage der Bekanntmachung:  
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685). 
 
Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner 14. Sitzung am 12.07.2011 den Aufstellungs-
beschluss, d.h. den Beschluss zur Einleitung/Durchführung eines Bauleitplanverfah-
rens mit der o.g. Bezeichnung, bestätigt und beschlossen das Verfahren nach § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) weiterzuführen. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren ohne Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt. 
 
Anlass bzw. künftige Ziele dieses Bauleitplanverfahrens sind vereinfacht dargestellt: 
Anlass der Bestätigung des Aufstellungsbeschlusses und der Beschluss zur Weiter-
führung des Verfahrens nach § 13a BauGB ist ein Bauantrag des bereits ansässigen 
Lebensmitteldiscounters. Dieser hat eine Vergrößerung der Verkaufsfläche von ca. 
1000 m² auf ca. 1230 m² beantragt. Das Vorhaben liegt außerhalb der im Einzelhan-
delskonzept festgelegten zentralen Versorgungsbereiche. 
Als Planungsziele ergeben sich für den Planbereich daher vor allem die Steuerung 
des Einzelhandels zum Schutz der bestehenden benachbarten Versorgungsberei-
che, die Berücksichtigung der Belange des vorhandenen Lebensmittelmarktes über 
eine sogenannte Fremdkörperfestsetzung gemäß § 1 Absatz 10 BauNVO sowie der 
Ausschluss von Vergnügungsstätten, Bordellen und bordellähnlichen Betrieben um 
einer städtebaulich nicht gewünschten Abwertung des Gewerbegebietes (tra-
ding-down-effect) entgegenzuwirken. 
 
Für weitere Fragen steht das Planungsamt ((0211/2407-6103) zur Verfügung. 
 
Das Plangebiet wird in etwa begrenzt: 
Im Norden   durch die nördliche Grenze des Flurstücks 38, Flur 10 
im Osten   durch die Hildener Straße 
im Süden   durch die Schimmelbuschstraße 
im Westen   durch die zukünftige Bergische Allee 
 
Der ungefähre Planbereich ergibt sich aus dem umrandeten Kartenausschnitt.  
Freig. Kreis Mettmann vom 17.02.1998 Nr. DGK 5 ( L 4 / 98 ). 
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Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung des Be-
bauungsplangebietes mit Datum (Stand) vom 23.09.2004. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. H 30 ï Röntgen-
straße ï wird hiermit erneut öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Absatz 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 30.04.2013  
 
 
 gez. 

W e r n e r 
Bürgermeister 

 

*** 
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Satzung der Stadt Erkrath 

über die Anordnung einer Veränderungssperre 
für den Bereich des Bebauungsplanentwurfes 

Nr. H 30 ï Röntgenstraße ï vom 30.04.2013 
 
Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 in Verbindung mit § 17 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner 
Sitzung am 13.03.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 

Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Rat der Stadt Erkrath am 16.11.2004 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. H 30 ï Röntgenstraße ï beschlossen. Dieser 
Aufstellungsbeschluss wurde vom Rat der Stadt Erkrath am 12.07.2011 bestätigt. 
Die Bestätigung des Aufstellungsbeschlusses wurde am 27.07.2011 im Amtsblatt 
bekanntgemacht. Zur Sicherung der Planung und Zielsetzung wird für den Bebau-
ungsplanbereich eine Veränderungssperre beschlossen. 
 

§ 2 

Der von der Veränderungssperre betroffene Bereich ist ungefähr begrenzt: 
 
im Norden durch die städtische Grünfläche (Gemarkung Hochdahl, Flur 10, Flur-

stück 265) 
im Osten durch die Röntgenstraße und das Flurstück 40 (Gemarkung Hochdahl, 

Flur 10) 
im Süden durch das Flurstück 257 (Gemarkung Hochdahl, Flur 10) 
im Westen durch die private Grünfläche (Gemarkung Hochdahl, Flur 10, Flurstück 

246) 
 
Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung mit dem 
Datum vom 06.02.2012. 
 
Es ist folgendes Grundstück betroffen: 
Flurstück 256 (Gemarkung Hochdahl, Flur 10) 
 

§ 3 

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden, 
b) erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstü-

cken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zu-
stimmungs- oder anzeigepflichtig ist, nicht vorgenommen werden. 

(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einverneh-
men der Gemeinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegend öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 

(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11866&vd_back=N
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a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich ge-
nehmigt worden sind. 

b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung. 
 

§ 4 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
Sie tritt mit der Bekanntmachung des beschlossenen Bebauungsplanes außer Kraft, 
spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten. Die Verlängerung ihrer Gel-
tungsdauer nach § 17 Absatz 1 BauGB bleibt unberührt. 
 
 
Hinweise 
Es wird auf die Rechtsfolgen des § 214 Absatz 1 Nr. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach ist eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach dem BauGB nur beachtlich, wenn ein Be-
schluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst oder der mit der Bekanntma-
chung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen des § 215 Absatz 1 BauGB hingewiesen. 
Danach sind Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Erkrath (Stadt 
Erkrath, Planungsamt, Postfach 1154, 40671 Erkrath) geltend gemacht worden sind; 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 1 BauGB wird hingewiesen. 
Danach ist für den Fall, dass eine Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den 
Zeitpunkt ihres Beginnes oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuches hinaus 
dauert, den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten. 
 
Nach § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
Nach § 18 Absatz 3 BauGB findet auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruches 
§ 44 Absatz 4 BauGB mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungs-
sperre, die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Absatz 1 oder § 41 Absatz 1 
BauGB zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab Rechtsverbindlichkeit 
des Bebauungsplanes beginnt. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und über 
das Erlöschen wird hingewiesen. 
 
Es wird auf die Vorschriften des § 7 Absatz 6 Satz 1 GO NRW hingewiesen. 
Danach kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

¶ eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 
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¶ diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

¶ der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

¶ der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Die Satzung über die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanent-
wurfes Nr. H 30 ï Röntgenstraße ï liegt nach § 16 Absatz 2 BauGB in Verbindung 
mit § 10 Absatz 3 BauGB während ihrer Geltungsdauer ab sofort beim Planungsamt 
der Stadt Erkrath, Verwaltungsstelle Hochdahl, Schimmelbuschstraße 11-13, im 
Zimmer 300 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit erneut öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 
Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die Veränderungssperre tritt entsprechend § 214 Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
rückwirkend zum 28.03.2012 in Kraft. 
 
 
Erkrath, den 30.04.2013  
 
 
 gez. 

W e r n e r 
Bürgermeister 
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Anlage: Geltungsbereich der Satzung mit Stand vom 06.02.2012 
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*** 

 
Erneute Bekanntmachung der Stadt Erkrath 

Bebauungsplanentwurf Nr. E 14 ï 1. Änd. ï Wimmersberg ï 
 
Rechtsgrundlage der Bekanntmachung:  
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685). 
 
Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner 16. Sitzung am 17.11.2011 den Aufstellungs-
beschluss, d.h. den Beschluss zur Einleitung/Durchführung eines Bauleitplanverfah-
rens mit der o.g. Bezeichnung, gefasst. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren ohne Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt. 
 
Anlass bzw. künftige Ziele dieses Bauleitplanverfahrens sind vereinfacht dargestellt: 
Für den Planbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes E14 ï Wimmersberg ist 
es erforderlich, über einen Textbebauungsplan eine Konkretisierung der Festsetzun-
gen zum Einzelhandelsausschluss sowie die  Anpassung der Sortimentsliste an das 
aktuelle Einzelhandelskonzept der Stadt Erkrath mit Stand vom Mai 2008 vorzuneh-
men. 
 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass in Abhängigkeit von dem Bebauungs-
plan Nr. E14 - 1.Änd. - Wimmersberg (Textbebauungsplan) - für die davon betroffe-
nen Bereiche, Teile und/oder Festsetzungen des bisher rechtsverbindlichen  B - Pla-
nes Nr. E14 - Wimmersberg gleichzeitig ein Aufhebungsverfahren gemäß § 1 (8) 
BauGB eingeleitet wird. 
 
Für weitere Fragen steht das Planungsamt ((0211/2407- 6101 oder -6108) zur Ver-
fügung. 
 
Das Plangebiet wird in etwa begrenzt: 
Im Norden  durch die Bundesbahn,  
im Osten  durch die Kreuzstraße, 
im Süden  durch die Straße Am Wimmersberg,  
im Westen  durch die Schlüterstraße. 
 
Der ungefähre Planbereich ergibt sich aus dem umrandeten Kartenausschnitt.  
Freig. Kreis Mettmann vom 17.02.1998 Nr. DGK 5 (L 4 / 98). 
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Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung des Be-
bauungsplangebietes mit Datum (Stand) vom 18.10.2011. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. E14 ï 1. Änd. ï 
Wimmersberg wird hiermit erneut öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Absatz 6 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Erkrath, den 30.04.2013  
 
 
 gez. 

W e r n e r 
Bürgermeister 

 

*** 

 
 
 


















